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1 Kurzfassung 

Die TÜV Rheinland Solar GmbH wurde beauftragt, für die geplante Photovoltaikanlage (PVA) Rösrath 

Münchberg in 51503 Rösrath, Deutschland die auftretenden Lichtreflexionen und daraus gegebenenfalls 

resultierende Blendwirkungen auf die Umgebung zu untersuchen. 

   

Zugrunde gelegtes Anlagendesign Untersuchte Immissionsobjekte (POI – Points of Interest) 

PVA 1 Azimut 180° (Süd)  
Neigung 15 

POI 1 
BAB A3 Auf/abfahrt (30a) Rösrath 

  POI 2 Sülztalstraße (L288) 

  POI 3 Wohnsiedlung Siefen/ Suelztalstrasse (EG, 
1.OG und 2.OG) 

  POI 4 Wohngebäude (EG und 1.OG) in 
Schönrather Str. 23, 51503 Rösrath 

  POI 5 Flughafen Köln/Bonn 

  POI 6 Schönrather Straße  
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Die an den PV-Moduloberflächen entstehenden direkten Sonnenlicht-Reflexionen wurden mit der von TÜV 

Rheinland eigens entwickelten Software berechnet, in einem Jahres-Reflexionsdiagramm dargestellt und für 

die definierten Immissionsobjekte (POI) im Sinne eines Worst-Case-Szenarios analysiert. Die 

Simulationsrechnungen zur zeitlichen und örtlichen Verteilung der Reflexionen erfolgten mit dem Glare 

Analysis Toolset der Firma Forge Solar, welches weltweit bei blendungskritischen PV-Projekten Anwendung 

findet.  

Die berechneten geometrisch möglichen Zeiten für auftreffende Reflexionen sind nachfolgend aufgelistet.  

POI PVA 
Reflexionsdauer 

im Jahr 
(green/yellow)  

Zeitraum / Monate 
Tägliches 
Zeitfenster 

Blend-
risiko 

POI 1 PVA 1 27 h / - 
05:00 - 06:00 Uhr 

Mai - August 
< 30 min  Nein 

POI 2 PVA 1 - / - - - Nein 

POI 3 PVA 1 14 h / 8 h 
05:00 - 06:00 Uhr 

Mai - August 
< 15 min Nein 

POI 4 PVA 1 - / - - - Nein 

POI 5 PVA 1 - / - - - Nein 

POI 6 PVA 1 15 h / - 
05:00 - 06:00 Uhr 

Mai - August 
< 15 min Nein 

 

Ergebnis 

Die durchgeführten Berechnungen haben ergeben, dass Lichtreflexionen in Richtung A3, einschließlich der 

Auffahrt-Abfahrt POI 1, der Wohnsiedlung Siefen/Suelztalstraße (POI 3) sowie der Schönratherstraße (POI 6) 

zu erwarten sind. Allerdings können diese Reflexionen bei POI 1 und POI 6 aufgrund ihrer geringen Intensität, 

gemäß den geltenden Bewertungskriterien, keine physiologische Blendung hervorrufen. Bei POI 3 sind die 

Lichtreflexionen in Bezug auf die zeitliche Dauer, sowohl der täglichen als auch der jährlich kumulierten 

Gesamtdauer, als unerheblich einzustufen. Alle weiteren POIs sind während des gesamten Jahres keinen 

Lichtreflexionen und somit auch keinen Blendungen ausgesetzt. 

 

Zusammenfassend wird auf Grundlage der bereitgestellten Unterlagen, der Satellitenfotos sowie der 

durchgeführten Reflexionsberechnungen eingeschätzt, dass mit dem Bau der PV-Anlage Rösrath 

Münchberg in der vorgesehenen Ausführung keine Störwirkung durch Sonnenlichtreflexionen an den 

PV-Modulen für die umliegenden Wohnbebauungen und für den Verkehr auf den benachbarten 

Straßen und dem Flughafen Köln/Bon zu erwarten sind. 
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2 Grundlagen 

PV-Anlagen werden auf Gebäudedächern und Freiflächen errichtet. Durch Reflexion des Sonnenlichtes an 

den Solar-Moduloberflächen (meist Glasoberflächen) kann eine Blendwirkung entstehen, die ggf. auf 

Gebäude in der Nachbarschaft, vorbeiführende Verkehrswege oder Anflugschneisen in der Nähe befindlicher 

Flughäfen einwirkt. Für eine Bewertung der Blend- und Störwirkung existieren derzeit keine eindeutigen und 

allgemeingültigen Grenzwerte aus Richtlinien oder Vorschriften. Da das Ausmaß der störenden Wirkung 

neben den messbaren technischen Größen auch immer von der konkreten Umgebungssituation abhängt und 

subjektive Empfindungen ebenso eine Rolle spielen, muss jeder Einzelfall gesondert untersucht und beurteilt 

werden. Im Folgenden werden die Beurteilungsrundlagen, auf die sich die Ergebnisse des Gutachtens 

stützen, dargelegt. 

2.1 Gesetzliche Regelungen 

Der Gesetzgeber hat bisher keine rechtsverbindlichen Vorschriften zur Bestimmung der 

immissionsschutzrechtlichen Erheblichkeitsgrenzen für Lichtimmissionen erlassen und verweist für statische, 

technische und bauliche Einrichtungen auf das Baurecht.  

Nach § 35 BauGB ist „im Außenbereich ein Vorhaben nur zulässig, wenn öffentliche Belange nicht 

entgegenstehen“, u. a. das Hervorrufen schädlicher Umwelteinwirkungen, zu denen auch Lichtimmissionen 

zählen. Eine Grundlage zur Beurteilung der Zulässigkeit von Reflexionen hinsichtlich Blendwirkungen ist 

hiermit jedoch nicht gegeben. Es wird auf das allgemeine Rücksichtnahmegebot verwiesen [1]. 

Durch die Verabschiedung einer "Richtlinie zur Messung und Beurteilung von Lichtimmissionen" (Licht-

Richtlinie) im Mai 1993 hat der Länderausschuss für Immissionsschutz (LAI) erstmals den zuständigen 

Immissionsschutzbehörden ein System zur Beurteilung der Wirkungen von Lichtimmissionen auf den 

Menschen zur Konkretisierung des Begriffs "schädliche Umwelteinwirkung" im Sinne des BImSchG zur 

Verfügung gestellt. Die Überarbeitung der „Lichtrichtlinie“ mit ergänzenden Erläuterungen zur Ermittlung und 

Bewertung der Raumaufhellung und Blendung [2] baut in ihren wesentlichen Inhalten auf der 

Veröffentlichung des Arbeitskreises "Lichtimmissionen" der Deutschen Lichttechnischen Gesellschaft (LiTG) 

e.V., Berlin, "Empfehlungen für die Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen künstlicher 

Lichtquellen 12.3" vom Juni 2011, auf [3]. Im Anhang 2 dieser „Hinweise zur Messung, Beurteilung und 

Minderung von Lichtimmissionen“ werden Empfehlungen zur Ermittlung, Beurteilung und Minderung der 

Blendwirkung von Photovoltaikanlagen gegeben. 

Wenn diese Immissionen über einen längeren Zeitraum an der schützenswerten Nachbarschaft 

(Gebietsarten nach BauNVO [4]) auftreten, werden Abhilfemaßnahmen für erforderlich gehalten. 

Wirkungsuntersuchungen oder Beurteilungsvorschriften zu diesen Immissionen sind bisher nicht vorhanden. 

Die Absolutblendung in ihrer Auswirkung auf die Nachbarschaft wird vorläufig entsprechend [2] wie der 

periodische Schattenwurf von Windenergieanlagen betrachtet. Schwellenwerte für eine zulässige 

Einwirkdauer werden entsprechend [5] festgesetzt. Der Leitfaden „Nichtionisierende Strahlung“ - 

Lichteinwirkung auf die Nachbarschaft [6] wurde vom Arbeitskreis Nichtionisierende Strahlung des 
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Fachverbandes für Strahlenschutz e. V. (Mitgliedsgesellschaft der International Radiation Protection 

Association – IRPA) für die Bundesrepublik Deutschland und die Schweiz erarbeitet. Er gibt die 

physikalischen Grundlagen, den derzeitigen wissenschaftlichen Erkenntnisstand über biologische Wirkun-

gen, zulässige Expositionswerte und durchzuführende Schutzmaßnahmen an. In der Fassung von 2014 wird 

erstmals den Blendwirkungen von Photovoltaikanlagen ein separates Kapitel gewidmet. Es werden, in 

Analogie zu [2], Erheblichkeits-Schwellenwerte für die tägliche Dauer der auftreffenden Reflexionen von 30 

Minuten und für die kumulierte Jahresdauer der auftreffenden Reflexionen von 30 Stunden aufgeführt. Diese 

Ausführungen betreffen die schützenswerte Nachbarschaft, um das Gebot der Rücksichtnahme 

sicherzustellen. 

Hinsichtlich der Sicherung von Verkehrswegen bzw. aktiven Verkehrsteilnehmern wird hier jedoch keine 

Aussage getroffen. Für das Fernstraßennetz (BAB) der Bundesrepublik Deutschland übernimmt seit 2021 

die Autobahn GmbH des Bundes zentralisiert Planung, Bau, Betrieb, Erhalt, Finanzierung und 

Vermögensverwaltung. Hoheitliche Aufgaben, die weder dem BMDV (Bundesministeriums für Digitales und 

Verkehr) obliegen, noch der Autobahn GmbH des Bundes durch Beleihung zugewiesen werden, obliegen 

nun überwiegend dem FBA (Fernstraßen-Bundesamt). Das Fernstraßen-Bundesamt fungiert seit 2021 als 

Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde in Planfeststellungsverfahren für Autobahn-Projekte und ist somit 

für die Genehmigung von PV-Anlagen im Nahbereich der Autobahn und bundeseigenen Fernverkehrs-

straßen zuständig. Es muss sichergestellt werden, dass der Bau und der Betrieb von PVA nicht die Sicherheit 

und Flüssigkeit des Straßenverkehrs beeinträchtigt (siehe Abschnitt 2.3.1). Es gibt jedoch keine Richtlinien 

oder Empfehlungen zur Bewertung von auftreffenden Sonnenlicht-Reflexionen in diesem Sinn.  

Für den Bahnverkehr gibt es verschiedene Zuständigkeiten. Das EBA (Eisenbahn Bundesamt) ist die 

zuständige Aufsichts- und Genehmigungsbehörde für alle bundeseigenen Eisenbahnen und 

nichtbundeseigenen Eisenbahnunternehmen, die einer Sicherheitsgenehmigung bedürfen. Die übrigen 

Eisenbahnen unterliegen grundsätzlich der Aufsicht der Bundesländer, wobei einige Länder die 

Landeseisenbahnaufsicht ebenfalls an das EBA übertragen haben. Welche Aufgaben in welchem Umfang 

das EBA für das jeweilige Bundesland wahrnimmt, ist Bestandteil individueller vertraglicher Regelungen. Es 

muss analog zum Straßenverkehr sichergestellt werden, dass der Bau und der Betrieb von PVA nicht die 

Sicherheit und den ordnungsgemäßen Betriebsablauf des Schienenverkehrs beeinträchtigt. Es gibt jedoch 

keine allgemeingültigen Richtlinien oder Empfehlungen zur Bewertung von auftreffenden Reflexionen in 

diesem Sinn.  

Für die Sicherheit von Verkehrsflughäfen in der Europäischen Union ist die EASA (die European Union 

Aviation Safety Agency) zuständig und fordert analog, dass Photovoltaikanlagen an oder in der Nähe von 

Flughäfen keine Beeinträchtigung der Sicherheit des Flugverkehrs in der Luft und am Boden verursachen 

dürfen. Es gibt allgemeine Hinweise zu Gefahrensituationen, die durch Blendung an PVA verursacht werden 

können und die zu vermeiden sind. Die zuständige Sicherheitsbehörde des jeweiligen Flughafens fordert in 

der Regel einen Nachweis, dass die Anforderungen der EASA eingehalten werden können. 



Blendgutachten - Produkte  9 / 40 

Glare Assessment - Products 

  

 

Bericht-Nr.: DE25EODE 001 

2.2 Blendwirkungen 

2.2.1 Biologische Wirkungen  

Blendung ist laut DIN EN 12665 als „unangenehmer Sehzustand durch ungünstige Leuchtdichteverteilung 

oder zu hohe Kontraste“ definiert. Zu große Leuchtdichteunterschiede oder ungünstige Leuchtdichte-

verteilungen im Gesichtsfeld können zu einer Belästigung („psychologische Blendung“) oder auch zu einer 

tatsächlich messbaren Herabsetzung der Sehleistung („physiologische Blendung“) führen [2]. Zu große 

Leuchtdichteunterschiede im Gesichtsfeld führen auf der Netzhaut zu lokalen Störungen des 

Adaptionszustandes, durch die im betroffenen Gebiet Veränderungen der Sehschärfe, des Farbsehens oder 

auch der Tiefenschärfe entstehen.  

Blendung ruft im Wesentlichen drei Effekte hervor: 

- es entsteht eine physikalische Schleierleuchtdichte 

- es kommt physiologisch zur Einschränkung der Sehfunktionen 

- es kommt psychologisch zur Ablenkung der Aufmerksamkeit und Störempfinden 

Zur Charakterisierung der Blendwirkung wird als Maß für den Helligkeitseindruck die Leuchtdichte cd/m² 

verwendet [2]. Bereits bei etwa 105 cd/m² kann eine physiologische Absolutblendung auftreten, d. h. ein 

totaler (temporärer) Verlust des Sehvermögens. 

Die Sonne erreicht Leuchtdichten von bis zu 1,5·109 cd/m². Selbst bei niedrigen Sonnenständen über dem 

Horizont treten noch Leuchtdichten um 3·108 cd/m² auf.  

Ein PV-Modul kann daher auch noch bei niedrigem Sonnenstand eine physiologische Blendung hervorrufen, 

obwohl nur ein Teil des einfallenden Sonnenlichts reflektiert wird [2].  

Der Anteil des reflektierten Lichts und die resultierende Leuchtdichte steigen mit zunehmendem 

Einfallswinkel des Sonnenlichts an. 

 

Abbildung 1: Reflektierte Leuchtdichte (rot) und aufgenommene Leistung(blau)  in Abhängigkeit des Reflexionswinkels,  
0° = senkrechter Lichteinfall [7] 
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2.2.2 Oberflächenabhängige Reflexionen 

Durch spezielle Beschichtungen (Antireflexschicht) oder Strukturierungen der Glasoberfläche werden die 

Reflexionen der PV-Module verringert. Dies dient in erster Linie einem höheren Energieertrag, da 

Reflexionen Leistungsverluste bedeuten und bei geringerer Reflexion insgesamt mehr Licht durch die 

Glasabdeckung in das Modul hineingeleitet wird. Neben der deutlichen Abschwächung der gerichteten 

Reflexion wird allerdings eine zusätzliche diffuse Reflexion bewirkt. Dieses unterschiedliche 

Reflexionsverhalten wird in [8] veranschaulicht. Mit zunehmender Rauheit verringert sich die Intensität, aber 

vergrößert sich gleichzeitig auch die Aufspreizung der Reflexionsstrahlen („Reflexionskeule“).  

 

Abbildung 2: Gerichtete, gestreute und diffuse Reflexion von Licht an Oberflächne  [9] 

Berücksichtigt man die Leuchtdichte der Sonnenstrahlung in einer Größenordnung von ca. 108 - 109 cd/m² 

(s. 2.2.1) und die Möglichkeit einer physiologischen Blendung ab Leuchtdichten in der Größenordnung von 

105 cd/m², so wird deutlich, dass zu deren Vermeidung eine Abschwächung der Leuchtdichte auf 0,01% - 

0,1% erforderlich wäre. 

 

Üblicherweise wird bei Solargläsern mit und ohne Antireflexionsbeschichtung oder Strukturierung vom 

Glashersteller lediglich der Transmissionsgrad angegeben, der aussagt, welcher Anteil des Sonnenlichts 

durch das Glas geleitet wird. Der Transmissionsgrad liegt bei hochwertigem Solarglas bei ca. 92%. Diese 

Angabe vom Glashersteller ist für die Bestimmung der Reflexionseigenschaften eines kompletten Moduls 

allerdings nur bedingt geeignet, da aufgrund der zusätzlichen Grenzflächen mit unterschiedlichen Materialien 

weitere Reflexionen auftreten, wie nachfolgend am Beispiel eines Photovoltaik-Moduls (C) prinzipiell 

dargestellt ist.  
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Abbildung 3: Reflexionsgrad [7] 

 

Die Bestimmung des Transmissionsgrads und des Lichtreflexionsgrads (Light Reflectance) erfolgt in der 

Regel nach ISO 9050. Die Light Reflectance nach ISO 9050 wird berechnet durch simulierte Bestrahlung mit 

Norm-Tageslicht und simulierte Betrachtung mit Norm-Augenempfindlichkeit. Dabei wird der Reflexionsgrad 

bei einem Winkel nahe 90° (senkrechter Lichteinfall) gemessen. Die Werte für andere Einstrahlungswinkel 

werden nach der Norm nicht erfasst, bestimmen aber zu einem großen Teil das Reflexionsverhalten, wie z.B. 

Messungen am Standort Köln an einer 30° nach Süd geneigten Fläche über 1 Jahr ergaben. Nur ca. 9 % der 

gesamten Sonneneinstrahlung lagen im Einstrahlungswinkelbereich von bis zu 10° (Abweichung von der 

Senkrechten). Das Maximum der solaren Einstrahlung lag bei 35° Einstrahlungswinkel mit anteilig ca. 30% 

von 30° – 40°, während immerhin auch 10% bei Einstrahlungswinkeln von mehr als 60° erfolgen [7]. 

 

Abbildung 4: Winkelverteilung der solaren Einstrahlung in Köln [7] auf eine 35° geneigte Fläche 

 

Glasscheibe ohne AR-Beschichtung: 8,9% 
 
 
8,9% 

 

Glasscheibe mit AR-Beschichtung: 7,0% 

 

7,0% 

 

Laminat mit AR-beschichtetem Glas: 6,6%
 
6,6% 
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Sonnenreflexions-Messungen von TÜV Rheinland an kompletten (Mini) PV-Miodulen mit 4 verschiedenen 

Glas-Oberflächen (glatt, AR-Beschichtung, strukturiert und tief strukturiert) bei Einstrahlungswinkeln von 35° 

und 65° (gemessen zur senkrechten Einstrahlung) ergaben Reflexionsgrade zwischen 0,21% - 3,4% bei 35° 

und von 0,25% – 11,7% bei 65°. 

           

Abbildung 5: Optischer Eindruck der Reflexionen, „Blendflecken“ links bei glatter und rechts bei tief strukturierter (sehr rauher) 
Modul-Oberfläche, aufgenommen in 10 m Entfernung, Rechtes Bild: Zum Vergleich: direkter Blick in die Sonne, Quelle: TÜV 
Rheinland  

Diese Analysen und Messungen zeigen, dass auch bei Einsatz von Antireflex-Oberflächen, wie AR-

Beschichtungen oder strukturierten Gläsern bei voller Sonneneinstrahlung eine Blendung des menschlichen 

Auges auftreten kann.  

 

2.3 Blendung von Verkehrsteilnehmern 

In der Beurteilung der Blendung auf etwaige Verkehrsteilnehmer wird das Auftreten von reflektiertem Licht 

am Immissionsstandort (z.B. Straße, Schienenverkehr, etc.) im Blickfeld eines Verkehrsteilnehmers in 

Fahrtrichtung als mögliche Blendung betrachtet, die es zu vermeiden gilt.  

2.3.1 Straßenverkehr 

Für die Bewertung einer möglichen Blendung durch Reflexionen an den PV-Modulen im Straßenverkehr wird 

das Blickfeld des Verkehrsteilnehmers auf dem zu betrachtenden Verkehrswege-Abschnitt untersucht. Eine 

physiologische Blendung im Sinne einer Gefährdung des Verkehrsgeschehens kann ausgeschlossen 

werden, wenn auftretende Reflexionen der PV-Anlage in Richtung des zu untersuchenden Verkehrswegs 

außerhalb des zentralen Bereichs des binokularen Blickfeldes des Verkehrsteilnehmers liegen. Das ist der 

Bereich, der mit beiden Augen gleichzeitig erfasst wird und in dem ein tiefenscharfes Sehen erfolgt. 
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Abbildung 6: Sichtfeld des linken und des rechten Auges inklusive der blinden Flecken und Binokulares Sichtfeld 
(Überlappungsbereich beider Augen) [10] 

Außerhalb auftreffende Lichtstrahlen werden zwar ebenfalls wahrgenommen und können durchaus 

ablenkend wirken, eine Herabsetzung der Sehfähigkeit des Auges ist durch sie aber nicht zu erwarten. 

Das optimal nutzbare Gesichtsfeld variiert etwas von Person zu Person und ist horizontal etwas kleiner als 

vertikal. Das optimal nutzbare horizontale Gesichtsfeld für beide Augen zusammen beschränkt sich auf ca. 

2 x 30° = 60°. Der optimale vertikale Sichtbereich beträgt ca. 2 x 40° = 80° [11].  

Die Lichtreflexionen einer PV-Anlage, sowohl einer Freifeldanlage als auch einer Aufdachanlage 

(dachparallel), sind im Allgemeinen stets im vertikalen Gesichtsfeld zu erwarten, sodass das vertikale 

Gesichtsfeld für die Abschätzung eines Blendrisikos nicht bestimmend ist. Ob eine auftreffende Reflexion ein 

potenzielles Blendungsrisiko darstellt, wird somit allein dadurch bestimmt, ob sie einen Verkehrsteilnehmer 

im horizontalen binokularen Gesichtsfeld erreichen kann. 

Für die Analyse in diesem Bericht wird als Kriterium das relevante binokulare horizontale Blickfeld mit einem 

maximalen Bereich von ca. ±30° der in Fahrtrichtung fokussierten Blickrichtung angenommen.  

Bei einem streifenden Einfall der Sonne auf ein Photovoltaikmodul dominiert der direkte Blick in die Sonne 

die Blendwirkung. Dieser Effekt kann in der Praxis vor allem bei sehr niedrigem Sonnenstand auftreten. Erst 

ab einem Differenzwinkel von ca. 10° kommt es zu einer zusätzlichen Blendung durch das Modul [2].  

2.3.2 Luftfahrt und Flughafenverkehr 

Um eine mögliche Blendung im Luftverkehr zu bewerten, muss das reflektierte Licht im Sichtfeld der Person 

für den Gefahrenbereich analog dem Vorgehen unter Abschnitt 2.3.1 analysiert werden.  

Zu keiner Zeit dürfen zu hohe Leuchtdichten oder Leuchtdichtekontraste im Sichtfeld eines Piloten oder 

Mitarbeiters der Luftverkehrssicherung die Erkennung von Gefahren oder Hindernissen (z.B. andere 

Verkehrsteilnehmer), die räumliche Orientierung behindern oder die Reaktionszeiten erhöhen. 
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Für Verkehrsflughäfen der Europäischen Union sind die Anforderungen der Europäischen Agentur für 

Flugsicherheit (EASA) zu berücksichtigen [10] für Flughäfen in den USA und weiteren Staaten gelten die 

aktuellen Bestimmungen des US Äquivalents, der Federal Aviation Administration (FAA) [11] aus 2021. 

Sowohl EASA als auch FAA fordern, dass PV-Installationen auf einem Flughafengelände keine 

Beeinträchtigung der Sicherheit insbesondere bei Landeoperationen, beim rollenden Verkehr am Boden als 

auch bei der Arbeit der Flugsicherung im Tower durch Sonnenlichtreflexionen hervorrufen dürfen. 

Üblicherweise wird beim Landeanflug ein gerader Gleitpfad von 3° angenommen, der ab einer Entfernung 

von 2 Meilen (ca. 3 km) vom Aufsetzpunkt zu untersuchen ist. 

Die zulässigen Verkehrsrichtungen auf den Start- und Landebahnen und während des Landeanflugs müssen 

überprüft werden. In den o.g. Richtlinien finden sich für den Start keine spezifischen Anforderungen.  

Für die verschiedenen Blickrichtungen soll eine physiologische Blendung durch Reflexionen der PV-

Anlage vermieden werden. Die räumliche Orientierung muss bis zum Aufsetzen vollständig erhalten bleiben 

und darf nicht gestört werden [10]. Alle Flugzeugbewegungen müssen für das Flugkontrollpersonal 

erkennbar bleiben.  

Während ein typischer Landeanflug mit einem Gleitpfad von 3 Grad in 20 km Entfernung von der Start- und 

Landebahn beginnt, reicht in der Regel eine Auswertung aus einer Entfernung von 3 km (2 Meilen). In dieser 

Phase sind Reflexionen innerhalb des zentralen Sichtfeldes (± 10 Grad) unzulässig, aber auch Reflexionen 

innerhalb des erweiterten horizontalen (± 30 Grad) und vertikalen Sichtfeldes (± 40 Grad) sollten sorgfältig 

gewichtet werden.  

Die Definition des zu schützenden Sichtfeldes ist nicht einheitlich verbindlich bestimmt. In Deutschland gibt 

es keine klare Angabe und Gutachter verwenden z.T. verschiedene Größen. Entsprechend Literaturangaben 

definiert TÜV Rheinland das erweiterte Sichtfeld in Bewegungsrichtung mit horizontal ± 30 Grad und vertikal 

mit ± 40 Grad (falls keine projektspezifischen Anforderungen geltend gemacht werden). 

Die FAA definiert das erweiterte Sichtfeld einer Person für Piloten mit ± 50 Grad horizontal und ± 30 Grad 

vertikal. Diese Bereiche sollten frei von physiologischer Blendung sein (Gefahr von Nachbildern) während 

Reflexionen geringer Intensität zulässig sind. Die FAA schreibt weiterhin vor, dass keinerlei Reflexionen auf 

den Beobachtungsbereich des Flugsicherungsturms (CT Control Tower) treffen dürfen. 
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2.4 Wohnumfeld 

Der Aspekt der physiologischen Blendung steht bei der Immissionssituation im Wohnbereich nicht im 

Vordergrund. Die bereits bei weit schwächerem Licht auftretende psychologische Blendung, die zu 

Störempfindungen und zu erheblichen Belästigungen führen kann, spielt hierbei die entscheidende Rolle. 

Eine Belästigung entsteht durch die ständige und ungewollte Ablenkung der Blickrichtung zur Lichtquelle hin, 

die bei großem Unterschied der Leuchtdichte der Lichtquelle zur Umgebungsleuchtdichte eine ständige 

Adaption des Auges auslöst. Diese Art der Blendung tritt bereits bei Leuchtdichten von 102 cd/m² bis 104 

cd/m² auf. 

Eine Blendung kann von allen glatten Flächen ausgehen und ist Bestandteil des gewohnten Umfelds. Dazu 

gehören Glasfenster, Fassaden, glänzende Dachziegel ebenso wie geparkte Autos oder auch 

Gewässerflächen. Auch die Sonne selbst verursacht vor allem bei niedrigen Sonnenstand Blendungen. Der 

Sachverhalt ist identisch, die subjektive Bewertung erfolgt dagegen häufig differenziert, da eine PV-Anlage 

als ein zusätzliches, beeinflussbares Element wahrgenommen wird. 

Die Beurteilung, inwiefern die Sonnen-Reflexionen an einer PV-Anlage eine erhebliche, d.h. unzumutbare, 

Beeinträchtigung darstellen kann, umfasst neben der Entfernung zur Reflexionsquelle, den beschriebenen 

Zeitangaben aus der Analogie zur „Schattenwurfrichtlinie“ auch die örtlichen Gegebenheiten, wie übliche 

Aufenthaltszeiten von Personen im Immissionsbereich, Art der Nutzung des Bereichs, übliche Blickrichtung, 

Ausweichmöglichkeiten oder eigene Schutzmöglichkeiten, z.B. Sichtblenden (Vorhänge).  

Es können außerdem die baulichen Änderungsmöglichkeiten beim Verursacher geprüft und die 

Verhältnismäßigkeit der verschiedenen Möglichkeiten abgewogen werden. 
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3 Aufgabenstellung 

Die TÜV Rheinland Solar GmbH wurde beauftragt, für die geplante Photovoltaikanlage (PVA) Rösrath 

Münchberg in 51503 Rösrath, Deutschland die auftretenden Lichtreflexionen und daraus gegebenenfalls 

resultierende Blendwirkungen auf die Umgebung zu untersuchen und zu bewerten. 

Nachfolgend sind die geplante PV-Anlage und die zu untersuchenden Immissionsobjekte (POI = „Point of 

Interest“) dargestellt.  

 

Abbildung 7: Lage der PV-Anlage und Immissionsobjekt 

Das Blendgutachten beinhaltet Aussagen zu nachfolgenden Punkten: 

- Beschreibung des Standorts und der Umgebung 

- Berechnung der standortspezifischen Lichtreflexionen (Reflexionsdiagramm) 

- Analyse der Reflexionen hinsichtlich einer möglichen Blendwirkung 
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4  Standort- und Anlagenbeschreibung 

Geographische Koordinaten:  

50°53‘13.1‘‘N 7°11’25.1‘‘O 

Gelände:                                           

Höhe über NN: 90 m -130 m 

Ausrichtung: Süd (180°) 
Neigung: 15°/20°  

Leistung: > 1MWp 

Module: keine Angabe  

 

 

Lage der PVA mit Umgebung 

 

Lageplan 
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Die Freiflächenanlage besteht aus Photovoltaikmodulen, die in einem Neigungswinkel von 15° montiert sind. 

Die Module sind nach Süden ausgerichtet. Das Areal der Anlage befindet sich in einer Hanglage, die nach 

Westen abfällt. Im Osten und Westen wird das Gebiet von dicht bewaldeten Flächen umgeben. 

Im Umfeld der geplanten PV-Anlage wurden sechs potenziell relevante Punkte (POIs) identifiziert, die auf 

eine mögliche Blendwirkung durch die Anlagen überprüft werden müssen. Diese POIs umfassen einen 

Autobahn- sowie Landstraßenabschnitt POI 1 und POI 2, zwei Wohnobjekte POI 3, POI 4 die sich sowohl im 

Süden als auch im Norden der Anlage befinden, sowie der Flughafen Köln/Bonn westlich der Anlage POI 5 

und die Landstraße Schönratherstr. nördlich der PV Anlage POI 6.  
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5 Ermittlung der Lichtreflexionen 

5.1 Vorgehen 

Für den Standort der PVA wird der Sonnenstand für ein gesamtes Jahr berechnet. Entsprechend der 

spezifischen Modulausrichtung der zu untersuchenden PV-Anlage können die Sonnenlicht-Reflexionen an 

den Modulen der PV-Anlage ebenfalls für das gesamte Jahr berechnet werden. Im XY-Reflexionsdiagramm 

wird veranschaulicht, in welche Richtungen (Azimut) und Höhenwinkel (Elevation) die Anlage insgesamt im 

Jahresverlauf reflektiert.  

Die Betrachtung der zutreffenden Azimut Bereiche für bodengebundene Objekte (Elevation typischerweise 

zwischen ± 5°) erlaubt eine grobe Eingrenzung der Bereiche der Umgebung der PVA, die geometrisch von 

den Sonnenlicht-Reflexionen der Module getroffen werden können.  

Liegen zu untersuchende Verkehrsverbindungen in einem ermittelten betroffenen Bereich so ist für die 

Prüfung einer möglichen Beeinträchtigung des Straßenverkehrs die Richtung der auftreffenden Reflexionen 

relativ zur Fahrtrichtung eines Verkehrsteilnehmers relevant. Nur Reflexionen, die von vorn auftreffen 

(Differenzwinkel <30°) werden als kritisch hinsichtlich einer möglichen physiologischen Blendung angesehen. 

Für die Blickrichtung eines Fahrzeuglenkers wird dabei angenommen, dass er in Fahrtrichtung fokussiert ist.  

Reflexionsstrahlen, die in einem größeren Winkel seitlich oder von hinten eintreffen, werden zwar ebenfalls 

wahrgenommen, es ist aber keine Beeinträchtigung der Sehleistung und eine damit unmittelbar verbundene 

Verkehrsgefährdung anzunehmen (vgl. Abschnitt 2.3.1). 

5.2 Standortspezifisches Reflexionsdiagramm 

Mit der bei TÜV Rheinland entwickelten Software zur Berechnung von Sonnenreflexionen können die 

auftretenden Reflexionen für einen bestimmten geographischen Standort bei einer definierten Ausrichtung 

und Neigung der reflektierenden Fläche über das gesamte Jahr dargestellt werden. Die Berechnung 

berücksichtigt nur die direkten Reflexionen. Die durch diffuse Streuung entstehenden zusätzlichen 

Reflexionen sind sowohl winkel- und spektral abhängig als auch oberflächenspezifisch und werden bei der 

Festlegung der Bereiche näherungsweise berücksichtigt.  

Die durch die blauen Datenpunkte gebildeten Schleifen („Analemmata“) zeigen den Reflexionsort für eine 

bestimmte Uhrzeit für jeden Tag des Jahres. Die 08:00 Uhr, 12:00 Uhr und 16:00 Uhr Analemmata sind zur 

Orientierung hervorgehoben. 

Die untere Hüllkurve bilden die Reflexionen bei Sonnenhöchststand am 21. Juni, die mittleren Kurven zeigen 

die Punkte der Sonnenwende am 21. März bzw. 21. September und die obere Hüllkurve die Punkte des 

niedrigsten Sonnenstandes am 21. Dezember. 

In diesem Bericht wird die Geodatendarstellung mit einem Azimut von 0° in Richtung Nord verwendet. Die 

Drehung in Uhrzeigerrichtung ergibt den Azimut-Winkel zwischen 0° und 360°. 
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Bei einer Südausrichtung mit um 15° geneigten PV-Modulen werden die Sonnenstrahlen von einer 

geneigten, reflektierenden Fläche während des Tagesverlaufs nach Westen und Osten in verschiedenen 

Winkeln nach unten gerichtet reflektiert.   

Immissionsobjekte in der Umgebung können theoretisch abends zwischen ca. 17:00 – 19:00 Uhr und 

morgens zwischen etwa 06:00 bis 08:00 Uhr von Reflexionen der PVA getroffen werden.  

 

 

Abbildung 8: Sonnenreflexionen an 15° geneigter Fläche, mit 180° Ausrichtung (Süd) 

 
 
 

.  
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5.3 Reflexionen in Bodennähe 

Der zutreffende Azimut Bereich für geometrisch mögliche Reflexionen der Freiflächenanlagen liegt zwischen 

ca. 60 ±5° und 115 ±5° im Osten der Anlage und zwischen 240 ±5° und 295 ±5° im Westen der Anlage. 

Die geometrisch möglichen betroffenen Umgebungsbereiche beider Ausrichtungen zusammengefasst sind 

in der folgenden Abbildung farbig hervorgehoben. Alle beschriebenen POIs, bis auf POI 6 sind ausschließlich 

vormittags von Reflexionen betroffenen. POI 6 ist sowohl vormittags als auch nachmittags von Reflexionen 

betroffen.  

 

        Abbildung 9: Geometrischer Reflexionsbereich (vormittags Orange, nachmittags Violett hervorgehoben) 
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5.4 Grundlagen der Simulation 

Die Simulation erfolgt mit dem professionellen, umfangreichen Glare Analysis Toolset „Forge Solar“ welches 

von SIMS Industries (USA) bereitgestellt wird [8] und weltweit bei blendkritischen Photovoltaik-Projekten 

insbesondere nahe Flughäfen Anwendung findet. Es basiert auf dem Solar Glare Hazard Analysis Tool, 

welches von den renommierten Sandia National Laboratories (USA) entwickelt wurde [12]. 

Die Berechnung von eintreffenden Sonnenlichtreflexionen wird punktweise durchgeführt. Die Position und 

die äußeren Begrenzungen der PVA sowie die Höhe und die Ausrichtung der PV-Module werden definiert.  

Zur Einbeziehung von diffusen Reflexionen wird der zutreffende Glasoberflächentyp definiert. Die anhand 

von detaillierten Reflexionsmessungen ermittelten typischen durchschnittlichen Werte erlauben eine gute 

Näherung. Eine genaue Berechnung der diffusen Reflexionen ist aufgrund der komplexen geometrischen, 

Material- und Oberflächen- sowie anlagenseitigen Einflussfaktoren nicht möglich.  

Auf der Immissionsseite werden für das zu untersuchendes Objekt ebenfalls die relevanten Positionen und 

die Objektart definiert.  

Tabelle 1: Simulationsmodell 

1. PV-Anlage   

 Glastyp Glatte Oberfläche mit AR-Beschichtung 

 Höhe der PVA Freifeldanlage: ca. 2 m 

 Ausrichtung 180° Azimut 15° Neigung 

2. POI   

POI 1 Straße „A3 inkl Auf-Abfahrt“ Route 1: In beide Fahrtrichtungen mit 
1,2 m Sichthöhe für PKWs und 2,5 m für 
LKWs 

POI 2  Straße „Suelztalstrasse“ Route 2: In beide Fahrtrichtungen mit 
1,2 m Sichthöhe für PKWs und 2,5 m für 
LKWs 

POI 3 Wohnsiedlung Siefen/ Suelztalstrasse OP 1-12: Repräsentativ für einen 
Beobachter mit 1,5 m Sichthöhe in 3 
Stockwerken des Gebäudes, bei einer 
angenommenen Höhe der einzelnen 
Etagen inkl. Boden/Decke von 3-4 m. 

POI 4 Wohnsiedlung „Schoenratherstrasse“ OP 13-18: Repräsentativ für einen 
Beobachter mit 1,5 m Sichthöhe in 2 
Stockwerken des Gebäudes, bei einer 
angenommenen Höhe der einzelnen 
Etagen inkl. Boden/Decke von 3-4 m. 

POI 5 Flughafen Köln/Bonn 

Anflugpfad West 24 

Landeroute Ost-West, 3° Sinkflug 
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POI 6  Straße „Schoenratherstrasse“ Route 3: In beide Fahrtrichtungen mit 
1,2 m Sichthöhe für PKWs und 2,5 m für 
LKWs 

3. Hindernisse   

Veg 1 Baumreihe im Nordwesten der PV Anlage Höhe = ca. 15 m  

Veg 2 Baumreihe im Westen der PV Anlage Höhe = ca. 15 m 

 

Die Simulationsergebnisse stellen die ermittelten spezifischen Reflexionen zeitlich und örtlich dar. Das 

Simulationstool unterscheidet 3 Klassen von Reflexionsintensitäten: „Green Glare“ bezeichnet Reflexionen 

von geringer Intensität und/oder Ausdehnung, für die nur eine geringe Wahrscheinlichkeit einer Blendung bei 

durchschnittlich empfindlichen Personen zu erwarten ist, wogegen „Yellow Glare“ intensivere und/ oder 

flächenmäßig größere Blendungen bedeuten, für die ein signifikantes Risiko für physiologische Blendungen 

z.B. aufgrund temporärer Nachbilder gegeben ist. „Red Glare“ signalisiert ein Risiko für dauerhafte 

Schädigungen des menschlichen Auges [13]. Diese sehr hohe Reflexionsintensität tritt bei ebenen Flächen 

wie PV-Modulen (in den üblichen Anwendungen mit kristallinen Modulen) jedoch nicht auf. 

Im „Glare Hazard Plot“ werden diese 3 Klassen von Reflexionsintensitäten als Funktion der Größe des mit 

dem Auge wahrgenommenen Blendflecks und der Leuchtdichte des Lichts im menschlichen Auge dargestellt 

[13]. Für den Straßenverkehr sind insbesondere die ermittelten Reflexionen mit „Yellow Glare“ von 

Bedeutung, da eine Beeinflussung der Sehfähigkeit eines Verkehrsteilnehmers vermieden werden muss. Bei 

der Betrachtung von nachbarschaftlichen Objekten dagegen sind auch die „Green Glare“ Zeiten relevant, da 

hier der Belästigungsaspekt aufgrund der Einwirkungsdauer und des Wiederholungsaspekts im Vordergrund 

steht. 

Reflexionen von Photovoltaikanlagen stellen Immissionen im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(§ 3 Abs. 2 BImSchG) dar. Wenn diese Immissionen über einen längeren Zeitraum an der schützenswerten 

Nachbarschaft auftreten, werden Abhilfemaßnahmen für erforderlich gehalten. In den Hinweisen zur 

Messung, Beurteilung und Minderung von Lichtimmissionen [12] werden Empfehlungen zur Ermittlung, 

Beurteilung und Minderung der Blendwirkung von großflächigen Freiflächen-Photovoltaikanlagen im Rahmen 

von Baugenehmigungsverfahren (Stand 3.11.2015) gegeben. Dabei werden idealisierte Annahmen zur 

Ermittlung der zutreffenden Immissionszeiträume vorgegeben, die nur die direkten Reflexionen der PV-

Module berücksichtigt. Die Erheblichkeitsgrenzen im Sinne des BImSchG liegen in Anlehnung an [3] bei 

mindestens 30 Minuten am Tag oder kumuliert bei mindestens 30 Stunden pro Kalenderjahr (direkte 

Reflexionen). 

Sollten im Simulationsergebnis als kritisch zu betrachtende Reflexionen ermittelt werden, kann mittels einer 

Variation der angenommenen Ausrichtung und Neigung der PV-Module zusätzlich eine 

Optimierungssimulation vorgenommen werden. 



Blendgutachten - Produkte  24 / 40 

Glare Assessment - Products 

  

 

Bericht-Nr.: DE25EODE 001 

5.5 Simulationsergebnisse  

Für die Analyse der Reflexionen wurde die unter Abschnitt 5.3 ermittelten Bereich als Immissionsobjekt 

definiert und in Abbildung 10 grafisch dargestellt. Für die zu betrachtenden POIs wurden abhängig von 

Geometrie und Lage eines jeweiligen Gebäudes, bis zu 3 OPs (Observation Points) definiert, welche 

repräsentativ, für unterschiedliche Positionen (Etagen) des Betrachtenden innerhalb eines Objektes, gewählt 

wurden. Die Definition der jeweiligen Position erfolgte basierend auf Höhenangaben aus Google Maps sowie 

Erfahrungswerten und unter der Annahme des „Worst Case“ Szenarios. Grafisch sind diese im Modell durch 

die roten Ortsmarkierungen (OP 1-18) dargestellt. Vorhandene Sichtbarrieren sind als orange Linie mit der 

jeweiligen Höhe des entsprechenden Objektes dargestellt und entsprechen in flächiger Ausdehnung einer 

vertikalen Ebene. Die PVA wird im Model von den blau hinterlegten Flächen repräsentiert. 

 

Abbildung 10: Übersicht im Simulationsmodell definierter Komponenten 

 

Die Berechnungen unterscheiden entsprechend der Blendintensität zwischen „Green Glare“ und „Yellow 

Glare“ aufsummiert für ein Kalenderjahr. Für die Zeiten mit „Yellow Glare“ ist aufgrund der Intensität 

(Leuchtdichte) der Reflexionen ein Risiko für eine physiologische Blendung mit einer möglichen temporären 

Herabsetzung des Sehvermögens, z.B. durch Nachbilder anzunehmen, für die „Green Glare“ Zeiten ist dies 

nicht zu erwarten. 
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Nachfolgend wird die Verteilung über die Zeit von berechneten Reflexionen dargestellt, die sich auf 

Wohngebäude und Verkehrsräume beziehen, welche ein Risiko für Reflexionen aufweisen. Dies bedeutet, 

dass die Analyse sich ausschließlich auf solche POIs beschränkt, bei denen mit Reflexionen zu rechnen ist. 

In den Diagrammen wird für jedes untersuchte Objekt die im Zeitverlauf relevante Leuchtdichte der 

Reflexionen visualisiert. 

POI 1: A3 inkl. Auf-Abfahrt 

 

POI 3: Wohnsiedlung Siefen/ Suelztalstrasse 
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POI 6: Schoenratherstrasse 

 

Ergebnis: 

Die durchgeführten Berechnungen haben ergeben, dass Lichtreflexionen in Richtung A3, einschließlich der 

Auffahrt-Abfahrt POI 1, der Wohnsiedlung Siefen/Suelztalstraße (POI 3) sowie der Schönratherstraße 

(POI 6) zu erwarten sind. Allerdings können diese Reflexionen bei POI 1 und POI 6 aufgrund ihrer geringen 

Intensität, gemäß den geltenden Bewertungskriterien, keine physiologische Blendung hervorrufen. Bei POI 3 

sind die Lichtreflexionen in Bezug auf die zeitliche Dauer, sowohl der täglichen als auch der jährlich 

kumulierten Gesamtdauer, als unerheblich einzustufen. Alle weiteren POIs sind während des gesamten 

Jahres keinen Lichtreflexionen und somit auch keinen Blendungen ausgesetzt. 

Für POI 1 A3 inkl. Auf-Abfahrt sind im schützenden Sichtfeld eines Fahrzeugführers Lichtreflexionen zu 

erwarten, die sich sowohl in ihrer Intensität als auch der jährlich kumulierten Gesamtdauer mit 15 Stunden 

unter der Grenze der Erheblichkeit befinden. Die Reflexionen können in den Monaten Mai bis August 

zwischen 05:00 und 06:00 Uhr (UTC+1) mit einer Dauer von bis zu 30 Minuten pro Tag auftreten. 

Für POI 3 Wohnsiedlung Siefen/ Suelztalstrasse sind Lichtreflexionen zu erwarten, die sich in der jährlich 

kumulierten Gesamtdauer mit maximal 22 Stunden unter der Grenze der Erheblichkeit befinden. Die 

Reflexionen können in den Monaten Mai bis August zwischen 05:00 und 06:00 Uhr (UTC+1) mit einer Dauer 

von bis zu 15 Minuten pro Tag auftreten. 

Für POI 6 Schoenratherstrasse sind im schützenden Sichtfeld eines Fahrzeugführers Lichtreflexionen zu 

erwarten, die sich sowohl in ihrer Intensität als auch der jährlich kumulierten Gesamtdauer mit 15 Stunden 

unter der Grenze der Erheblichkeit befinden. Die Reflexionen können in den Monaten Mai bis August 

zwischen 05:00 und 06:00 Uhr (UTC+1) mit einer Dauer von bis zu 15 Minuten pro Tag auftreten. 

Aufgrund der geringen Intensität der festgestellten Reflexionen und der kurzen Dauer ist nicht von einer 

Beeinträchtigung der angrenzenden Wohngebiete sowie des Straßen- und Luftverkehrs auszugehen. 
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6 Allgemeine Hinweise   

Bei allen Zeitangaben handelt es sich um die Normalzeit (Winterzeit, UTC+1). Die im Ergebnis genannten 

Anfangs- und Endzeiten beinhalten verschiedene Ungenauigkeiten, z.B. aufgrund der geometrischen 

Zuordnung und der realen Modulausrichtung im Gelände. Für die Sichthöhe wird eine maximal 

anzunehmende Höhe (Worst Case Szenario) angesetzt. Bei einer real niedrigeren Sichthöhe reduzieren sich 

die eintreffenden Reflexionen zeitlich und richtungsmäßig geringfügig. Autofahrer bewegen sich nicht exakt 

auf der angenommenen Fahrspur und deren Kopfhöhe variiert abhängig vom Fahrzeugtyp und Körpergröße, 

auch Piloten fliegen nicht exakt auf einem vorgegebenen Anflugpfad zum Flughafen sondern nutzen einen 

erlaubten Korridor. Personen bewegen sich auf einem betrachteten Grundstück, während die Berechnung 

nur einzelne Positionen berücksichtigen kann. 

Bei Blendungsanalysen können ggf. vorhandene kleinteilige physikalische Hindernisse zwischen Reflektoren 

und Rezeptoren nicht berücksichtigt werden. Größere Hindernisse wie Gebäude oder höhere Brüstungen 

werden nach Bedarf in das Simulationsmodell eingebunden.  

Wird ggf. abschirmender Grünbestand in der näheren Umgebung mit in die Analyse einbezogen, kann die 

lokale jahreszeitliche Änderung nicht simuliert werden. Bei der Bewertung der Ergebnisse wird der relevante 

Zeitraum hinsichtlich üblicher Vegetationszeiten am Standort berücksichtigt.  

Die Systemgeometrie kann nur vereinfachend simuliert werden. So werden die Freiräume zwischen 

aufgeständerten Modulen und eine ggf. gegenseitige Abschirmung der Tische nicht berücksichtigt. Die auf 

den Rezeptordiagrammen angezeigten Blendpositionen sind daher ungefähre Angaben. Bei Planung von 

ggf. erforderlichen Schutzmaßnahmen wird daher ein Sicherheitszuschlag in alle Richtungen empfohlen. 

Die Bestimmung des Blendungsrisikos beim Menschen basiert auf verschiedenen durchschnittlichen 

Annahmen, z.B. der Augeneigenschaften des Betrachters, des Blickwinkels und der typischen 

Blinzelreaktionszeit. Die subjektive Blendungswirkung und das Störempfinden können abweichen.  

Die AR-Beschichtung der PV Module bewirkt neben den direkten Reflexionen des Sonnenlichts auch einen 

Anteil an diffus gestreuten Reflexionen, d.h. benachbarte Bereiche des direkt betroffenen Bereichs können 

von diffusen Reflexionen erreicht werden, die jedoch weniger intensiv sind. Je größer die Winkelabweichung 

von der direkten Reflexion ist, desto geringer ist die Intensität der auftreffenden Reflexion. Bei typischen AR-

Beschichtungen sind signifikante diffuse Reflexionen in einem Winkelbereich bis zu 10° um die direkte 

Reflexion zu erwarten. Die diffusen Reflexionen werden in der Softwareberechnung näherungsweise erfasst. 

Sie sind vom konkret eingesetzten Modultyp, bzw. den mikro- und makrostrukturellen Eigenschaften des 

Frontglases, der jeweiligen Einstrahlungsrichtung und des Betrachtungswinkels, aber auch vom aktuellen 

Verschmutzungsgrad der Oberfläche abhängig. 

Die tatsächlichen Werte für die zu erwartenden Richtungen und Zeiten von Sonnenlichtreflexionen zu den 

betrachteten Immissionsobjekten können daher variieren. 
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7 Zusammenfassung der Ergebnisse 

Die TÜV Rheinland Solar GmbH wurde beauftragt, für die geplante Photovoltaikanlage (PVA) Rösrath 

Münchberg in 51503 Rösrath, Deutschland die auftretenden Lichtreflexionen und daraus gegebenenfalls 

resultierende Blendwirkungen auf die Umgebung zu untersuchen und zu bewerten. 

Zugrunde gelegtes Anlagendesign Untersuchte Immissionsobjekte (POI – Points of Interest) 

PVA 1 Azimut 182° (Süd)  
Neigung 15° 

POI 1 
BAB A3 Auf/abfahrt (30a) Rösrath 

  POI 2 Sülztalstraße (L288) 

  POI 3 Wohngebäude (1.OG) in Siefen 25, 51503 
Rösrath 

  POI 4 Wohngebäude (2.OG) in Schönrather Str. 23, 
51503 Rösrath 

  POI 5 Flughafen Köln/Bonn 

  POI 6 Schönrather Straße  

Die an den PV-Moduloberflächen entstehenden direkten Sonnenlicht-Reflexionen wurden mit der von TÜV 

Rheinland eigens entwickelten Software berechnet, in einem Jahres-Reflexionsdiagramm dargestellt und für 

die definierten Immissionsobjekte (POI) im Sinne eines Worst-Case-Szenarios analysiert. Die 

Simulationsrechnungen zur zeitlichen und örtlichen Verteilung der Reflexionen erfolgten mit dem Glare 

Analysis Toolset der Firma Forge Solar, welches weltweit bei blendungskritischen PV-Projekten Anwendung 

findet.  

Die berechneten geometrisch möglichen Zeiten für auftreffende Reflexionen sind nachfolgend aufgelistet.  

POI PVA 
Reflexionsdauer 

im Jahr 
(green/yellow)  

Zeitraum / Monate 
Tägliches 
Zeitfenster 

Blend-
risiko 

POI 1 PVA 1 27 h / - 
05:00 - 06:00 Uhr 

Mai - August 
< 30 min  Nein 

POI 2 PVA 1 - / - - - Nein 

POI 3 PVA 1 14 h / 8 h 
05:00 - 06:00 Uhr 

Mai - August 
< 15 min Nein 

POI 4 PVA 1 - / - - - Nein 

POI 5 PVA 1 - / - - - Nein 

POI 6 PVA 1 15 h / - 
05:00 - 06:00 Uhr 

Mai - August 
< 15 min Nein 
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Ergebnis 

Die durchgeführten Berechnungen haben ergeben, dass Lichtreflexionen in Richtung A3, einschließlich der 

Auffahrt-Abfahrt POI 1, der Wohnsiedlung Siefen/Suelztalstraße (POI 3) sowie der Schönratherstraße (POI 6) 

zu erwarten sind. Allerdings können diese Reflexionen bei POI 1 und POI 6 aufgrund ihrer geringen Intensität, 

gemäß den geltenden Bewertungskriterien, keine physiologische Blendung hervorrufen. Bei POI 3 sind die 

Lichtreflexionen in Bezug auf die zeitliche Dauer, sowohl der täglichen als auch der jährlich kumulierten 

Gesamtdauer, als unerheblich einzustufen. Alle weiteren POIs sind während des gesamten Jahres keinen 

Lichtreflexionen und somit auch keinen Blendungen ausgesetzt. 

 

Zusammenfassend wird auf Grundlage der bereitgestellten Unterlagen, der Satellitenfotos sowie der 

durchgeführten Reflexionsberechnungen eingeschätzt, dass mit dem Bau der PV-Anlage Rösrath 

Münchberg in der vorgesehenen Ausführung keine Störwirkung durch Sonnenlichtreflexionen an den 

PV-Modulen für die umliegenden Wohnbebauungen und für den Verkehr auf den benachbarten 

Straßen und dem Flughafen Köln/Bon zu erwarten sind. 

 
 
 

- Ende des Berichts - 
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Nachtrag:  

Die vorstehenden Berechnungen und Analysen wurden mit der gebotenen Sorgfalt nach bestem Wissen und 

Erfahrungen auf der Grundlage von zur Verfügung gestellten Unterlagen und Fotos sowie Satellitenbildern 

und Internetrecherchen vorgenommen. Eine Vor-Ort-Begehung hat nicht stattgefunden.  

Ungenauigkeiten der geometrischen Parameter, Abweichungen der realen baulichen Installation von der 

Planung, spezifische diffuse Reflexionen an den eingesetzten PV-Modulen und Veränderungen der 

abschirmenden Wirkung der Vegetation können das Ergebnis beeinflussen. Ungenauigkeiten und 

Abweichungen sind daher nicht auszuschließen. 
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Anhang 2: Layoutplan 
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Anhang 3: Simulationsmodell 
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